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Regierungsratsbeschluss vom 19. März 2019  

 

 

Änderung der Verordnung über die Abschlüsse der Fachmaturitätsschule 
Basel-Stadt (Abschlussverordnung FMS) vom 5. April 2005 (SG 413.630) 
betreffend die Zulassung, die Fächer Naturwissenschaftliches Arbeiten und 
Programmieren, die Zuständigkeit für den definitiven Ausschluss sowie die 
zu wählenden Fächer  P190261 
 

 
 
 
 
 
1. Der Regierungsrat beschliesst die vom Erziehungsrat beantragte Ände-

rung der Verordnung über die Abschlüsse der Fachmaturitätsschule 
Basel-Stadt (Abschlussverordnung FMS). 

2. Die Änderung tritt auf Beginn des Schuljahres 2019/20 am 12. Au-
gust 2019 in Kraft.  

 
 

Begründung 
Der Regierungsrat hat die Regelung für die Zulassung zu den Abschlussprü-
fungen an diejenigen der Gymnasien angepasst. Die Schülerinnen und Schü-
ler müssen den Unterricht der letzten beiden Jahre vor dem Fachmittelschul-
abschluss regelmässig besucht haben. Für den definitiven Ausschluss ist die 
Schulkommission zuständig. Das Fach Programmieren wird als Wahlfach 
eingeführt und das Fach «Naturwissenschaften integriert» in «Naturwissen-
schaftliches Arbeiten» geändert.  
 

                                                                                            
 


